
• , Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BK8-21/01791-81 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs, 1 EnWG in Verbindung mit§ 32 Abs. 1 Nr. 6 

ARegV sowie in Verbindung mit § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 5 ARegV 

wegen Festlegung zur Bestimmung des Qualitätselements 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika­

tion, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Stefan Albrecht 

gegenüber der Stadtnetze Münster GmbH, Hafenplatz 1, 48155 Münster, gesetzlich vertre­

ten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber ­



am 03.11.2021 beschlossen: 

1. 	 Der kalenderjährlichen Erlösobergrenze des Kalenderjahres 2022 wird ein Bonus 

gemäß Anlage 1 hinzugerechnet. 

2. 	 Die Ermittlung des netzbetreiberindividuellen Qualitätselements erfolgt unter An­

wendung der mit Beschluss vom 02.12.2020 (Az. BK8-20/00003-A (Bund)) festge­

legten Methodik. 

3. 	 Aus den ermittelten Kennzahlen wird für die Niederspannungsebene und die Mit­

telspannungsebene jeweils ein individueller, arithmetischer Mittelwert über die Ka­

lenderjahre 2018, 2019 und 2020 gebildet. 

4. 	 Entsprechend der Vorgaben der Methodikfestlegung vom 02.12.2020 (Az. BKB­

20/00003-A (Bund)) erfolgt die Bestimmung der Lastdichte sowie des SAIDI als 

Durchschnittswert der Kalenderjahre 2018, 2019 und 2020. 

5. 	 Zur Ermittlung der Zuschläge (Bonus) und Abschläge (Malus) auf die zulässige Er­

lösobergrenze wird entsprechend der Vorgaben der Methodikfestlegung vom 

02.12.2020 (Az. BK8-20/00003-A (Bund)) die Differenz zwischen dem errechneten 

Referenzwert und der individuellen Kennzahl der entsprechenden Netzebene des 

Netzbetreibers mit der durchschnittlichen Anzahl der Letztverbraucher der Kalen­

derjahre 2018 bis 2020 und mit dem Monetarisierungsfaktor (vgl. Ziffer 6) multipli­

ziert. 

6. 	 Der Monetarisierungsfaktor m beträgt 0,25 €/min/Letztverbraucher/a. 

7. 	 Die. Kappung der Erlösauswirkung wird bei 4 % der Erlösobergrenze des Kalender­

jahres 2020 abzüglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten und falls vorhan­

den abzüglich der Kosten für die Netzebenen Höchstspannung, Umspannebene 

HöS/HS, Hochspannung und die Umspannebene HS/MS vorgenommen. 

8. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 
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Gründe 

1. 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 6 ARegV von Amts wegen ein 

Verfahren zur netzbetreiberindividuellen Bestimmung des Qualitätselements eingeleitet. 

Hiermit wird das sich für das Kalenderjahr 2022 ergebende individuelle Qualitätselement 

festgelegt. 

Für die Bestimmung des Qualitätselements hat die Bundesnetzagentur am 03.03.2021 eine 

Festlegung zur Datenerhebung getroffen. Alle Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen im 

Sinne des § 3 Nr. 3 EnWG, die kein geschlossenes Verteilernetz nach § 110 EnWG betrei­

ben oder die in der dritten Regulierungsperiode nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 

ARegV teilnehmen sowie nicht nach § 1 Abs. 2 ARegV von der Anwendung der Anreizre­

gulierungsverordnung ausgenommen sind, wurden gemäß der Festlegung über die Daten­

erhebung zur Bestimmung des Qualitätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit 

Strom (AZ. BK8-21/001-A (Bund)) vom 03.03.2021 aufgefordert, die Kennzahlen zu den 

Versorgungsunterbrechungen sowie zusätzlJche Daten zur Bestimmung der Referenzwerte 

und der Bestimmung der monetären Auswirkung (Bonus/Malus) auf die individuelle Erlös­

obergrenze elektronisch an die Bundesnetzagentur zu übermitteln. 

Weiterhin hat die Beschlusskammer die Festlegung über die nähere Ausgestaltung und das 

Verfahren zur Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit für 

Elektrizitätsverteilernetze nach den§§ 19 und 20 ARegV für die Jahre 2021 bis 2023 (Me­

thodikbeschluss) vom 02.12.2020 getroffen (Az. BK8-20/00003-A (Bund)). 

Die vorgenannten Festlegungen berücksichtigen die Erkenntnisse aus den vorangegange­

nen Qualitätsregulierungsverfahren. Zudem wurden die Erkenntnisse aus drei Gutachten, 

welche im Auftrag der Bundesnetzagentur erstellt wurden, berücksichtigt: 

• 	 „Gutachten zur Konzeptionierung und Ausgestaltung des Qualitäts-Elementes (Q­

Element) im Bereich Netzzuverlässigkeit Strom sowie dessen Integration in die Er­

lösobergrenze" der Consentec Consulting für Energiewirtschaft und -technik GmbH 

in Kooperation mit der Forschungsgemeinschaft für Elektrische Anlagen und Strom­

wirtschaft e. V. und Frontier Economics Limited vom 20.10.2010 (im Felgenden Aus­

gangsgutachten genannt), 
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• 	 „Bestimmung der Referenzwerte für das Qualitätselement 2017-2018" der Consen­

tec GmbH vom 22.02.2017 (im Folgenden Folgegutachten genannt) und 

• 	 „Gutachten zur Konzeptionierung eines Qualitätselements" der E-Bridge Consulting 

GmbH, des ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und der 

FGH - Forschungsgemeinschaft für elektrische Anlagen und Stromwirtschaft e. V. 

vom 10.01.2021 (im Folgenden E-Bridge-Gutachten). 1 

Unter Rückgriff auf die Festlegung über die Datenerhebung zur Bestimmung des Qualität­


selements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom (AZ. BK8-21/001-A) vom 03.03.2021 


und die Festlegung über die nähere Ausgestaltung und das Verfahren zur Bestimmung des 


Qualitätselementes hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit für Elektrizitätsverteilernetze nach 


den§§ 19 und 20 ARegV für die Jahr.e 2021 bis 2023 (Methodikbeschluss) vom 02.12 2020 


. (Az. BKS-20/00003-A (Bund)) wird die Festlegung zur Bestimmung des individuellen Qua­


litätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom für das Kalenderjahr 2022 getrof­


fen. 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 20.09.2021 Gelegenheit 

gemäß § 67 Abs. 1. EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigten Entscheidung der Be~ 

schlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat mit Schreiben vom 06.10.2021 mitgeteilt, 

dass er zur beabsichtigten Entscheidung keine Stellungnahme abgibt. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde 

gemäß§ 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das Bundeskar­

tellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG betei­

ligt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. 

II. 

Der Beschluss ist rechtmäßig. Er beruht auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen 

Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 

02.09.2021, C-718/18. Eine Rechtsgrundlage für den Beschluss liegt vor. Der Beschluss ist 

formell und materiell rechtmäßig. 

1 Veröffentlicht auf der Internetseite der Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de 
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1. 	 Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hinter­


grund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C­

718/18 


Die Beschlusskammer hat in rechtmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen Rechts in 

Form der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfahren Anwendung fin­

den und von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 02.09.2021, C­

718/18) erfasst werden, für ihre Entscheidung herangezogen. Als „normative Regulierung" 

werden im Allgemeinen solche Regeln des nationalen Gesetz- und Verordnungsgebers 

(z.B. in StromNEV, GasNEV und ARegV) bezeichnet, die konkrete methodische und mate­

rielle Vorgaben für die Regulierung durch die Bundesnetzagentur enthalten. Die Pflicht zur 

Am.vendung dieser nationalen Vorgaben folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch ange­

sichts der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz- bzw. Ver­

ordnungsgeber außer Kraft gesetzt oder neu geregelt werden. Dies hat der Bundesgerichts­

hof bereits entschieden (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 60 ff., siehe 

auch OLG Düsseldorf vom 11.02.2021, Vl-5Kart10/19 [V], S. 10ff. , OLG Düsseldorf vom 

28.04.2021 , Vl-3 Kart 798/19 [V], S. 72 ff., OLG Schleswig vom 11 .01 .2021, 53 Kart 1/18, 

S. 27 ff.). 

1.1. 	 Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, dass die norma­

tive Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute 

Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten aus­

schließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die 

Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt 

wurden. Insoweit hat der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der 

die Kommission Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehe­

nen ausschließlichen Zuständigkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen Recht die 

Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den An­

schluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren 

Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen 

habe. 

1.2. 	 Reichweite der Entscheidung 

Der Europäische Gerichtshof hat aber weder über die Zuständigkeitsfragen hinausgehend 

einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normativen Regulierung gegen 

EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage geäußert, ob die normative 
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Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale Gesetz- und Verordnungsgeber 

den festgestellten Verstoß beseitigt, weiter anwendbar ist. Der EuGH hat sich insbesondere 

auch nicht explizit zu der Frage geäußert, ob die Richtlinienbestimmungen über die aus­

schließliche Zuständigkeit unmittelbar anwendbar sind. 

1.3. Keine Nichtigkeit des nationalen Rechts 

Die Regelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig. Weder nach den Grundsät­

zen des europäischen Rechts noch nach nationalem Recht führt der Verstoß einer nationa­

len Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, 

EnVR 58/18, Rn . 61 ff.). Vielmehr sind die Grundsätze des Anwendungsvorrangs des Uni­

onsrechts vor nationalem Recht zu beachten. 

Zudem scheidet eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normativen Regu­

lierung aus. Der Europäische Gerichtshof sieht zwar sowohl in der an die Bundesregierung 

gern. § 24 EnWG erfolgten Zuweisung von Zuständigkeiten, als auch in den bindenden 

Vorgaben der normativen Regulierung eine mit den oben genannten Richtlinien unverein­

bare Beschränkung der ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbe­

hörde (EuGH a.a.O., Rz. 101 f., 115 f.). Eine Umdeutung der nationalen Vorgaben in nicht 

bindende Programmsätze, die die ausschließliche Zuständigkeit der Regulierungsbehörde 

nicht beeinträchtigen, kommt angesichts des eindeutigen Wortlauts, der Systematik und 

des Regelungszwecks der Vorschriften der normativen Regulierung jedoch nicht in Betracht 

(Verbot der contra legem-Auslegung, BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, 

Rn 66 ff.). 

Der Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, die Vor­

schriften der normativen Regulierung unangewenqet zu lassen. Der Anwendungsvorrang 

besagt, dass eine nationale Regelung , die mit einer unmittelbar geltenden Regelung des 

Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen Behörden und Gerichten nicht angewendet 

werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. 4 Rn. 40; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, 

EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Rn . 69 f.). Dieser Grundsatz gilt jedoch nur, so­

weit unmittelbar anwendbares Unionsrecht betroffen ist (EuGH, Urteil vom 24.06.2019, C­

573/17, Rn. 62) . Die normative Regulierung verstößt nicht gegen unmittelbar anwendbares 

Unionsrecht. Die hier maßgeblichen Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zu­

ständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde, mit denen die Vorgaben der normativen 

Regulierung unvereinbar sind, sind nicht unmittelbar anwendbar. 
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1.4. Keine unmittelbare Anwendbarkeit der Richtlinie 

Damit eine Richtlinienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, müssen spezifi­

sche Voraussetzungen vorliegen (Grabitz/Hilf/Nettesheim, AEUV, 71. EL August 2020, 

Art. 288 Rn. 149). Der Europäische Gerichtshof geht von der unmittelbaren Anwendbarkeit 

einer nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlinienbestimmung nach Ablauf der 

Umsetzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinreichend genau und inhaltlich unbedingt ist. 

Zudem können die Bestimmungen einer Richtlinie grundsätzlich nur Rechte, aber keine 

Pflichten eines Einzelnen begründen (sog. Belastungsverbot). Insofern kommt auch eine 

objektive unmittelbare Wirkung vorliegend nicht in Betracht. Im Einzelnen: 

1.4.1. Unionsvorschriften inhaltlich nicht unbedingt 

Die Richtlinienvorgaben sind nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhaltlich unbedingt, 

wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung geknüpft ist und zu ihrer 

Durchführung oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Maßnahmen der Unionsorgane oder 

der Mitgliedstaaten bedarf. Die Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zustän­

digkeit sind nicht als inhaltlich unbedingt anzusehen. 

Gegenwärtig fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen im nati­

onalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuweisung als auch 

die für einen Eingriff erforderliche Ermächtigungsgrundlage. Die Bundesnetzagentur hat 

nach nationalem Recht gegenwärtig (nur) die Befugnis, die Vorgaben der normativen Re­

gulierung anzuwenden und ggf. unter Rückgriff auf § 29 EnWG je nach Festlegungser­

mächtigung weiter auszugestalten und zu konkretisieren. Sie hat aber mangels entspre­

chender Aufgabenzuweisung durch den Gesetzgeber nicht die übergeordnete, allgemeine 

und uneingeschränkte Befugnis, die ihr nach den Richtlinien vorbehaltenen Aufgaben voll­

umfänglich und selbständig auszuüben (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 105) beispielsweise also die 

Methoden oder Bedingungen für den Netzanschluss und den Netzzugang frei festzulegen 

oder zu genehmigen (vgl. nur § 24 S. 1 Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer umfassenden 

mitgliedstaatlichen Aufgabenzuweisung bedarf, entspricht im Übrigen auch dem europäi­

schen Leitbild, wonach die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von Regulierungsbehörden mit 

spezifischen Zuständigkeiten verpflichtet sind (vgl. Erwägungsgrund 33 der Richtlinie 

2009/72/EG bzw. Erwägungsgrund 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die Mitgliedstaaten ver­

fügen bei der Organisation und Strukturierung der Regulierungsbehörde zwar über eine 

Autonomie, haben diese aber unter vollständiger Beachtung der in den Richtlinien festge­

legten Ziele und Pflichten auszuüben und insoweit sicherzustellen, dass die Regulierungs­

behörde bei der Ausübung der ihr vorbehaltenen Zuständigkeiten ihre Entscheidungen au­

tonom treffen kann (vgl. EuGH, a.a.O., Rz. 119). Dieser Befund wird auch durch das in der 
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Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs mündende Vertragsverletzungsverfahren be­

stätigt: Gegenstand der Rüge durch die Europäische Kommission war nicht die fehlerhafte 

Ausübung einer nach nationalem Recht bereits ordnungsgemäß zugewiesenen ausschließ­

lichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde, sondern der Umstand, dass eine 

den Richtlinien entsprechende umfassende Aufgabenzuweisung an die nationale Regulie­

rungsbehörde im nationalen Recht bislang nicht erfolgt ist (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 88). Viel­

mehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzuweisung vor (EuGH, a.a.O., Rz. 130); diese 

kann und muss durch den Mitgliedstaat korrigiert werden, der dann die noch möglichen 

Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten vorsehen kann (EuGH a.a.O., Rz. 126, 127). 

1.4.2. Belastung Einzelner verboten 

Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzelner verbunden, 

sodass eine solche ausscheidet. Zwar ist die Einräumung subjektiver Rechte keine Voraus­

setzung für eine unmittelbare Anwendbarkeit (woran es vorliegend wegen des Verstoßes 

gegen objektiv geprägte Zuständigkeitsnormen auch fehlen würde), allerdings gilt das Be­

lastungsverbot. Wenn der Bundesnetzagentur aus einer unmittelbaren Anwendung der 

Richtlinie weitergehende oder jedenfalls anders ausgestaltete Kompetenzen zukämen, 

könnte sich dies je nach Einzelfall zugunsten, aber auch zu Lasten bestimmter Beteiligter 

auswirken. Daraus wiederum könnten sich Belastungen ergeb~n, die nach Auffassung des 

Bundesgerichtshofs nur durch das europäische Primärrecht oder durch EU-Verordnungen 

begründet werden können, nicht aber durch Richtlinien (vgl. BGH, Beschluss vom 

08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 73). 

Eine Belastung würde sich zudem bereits aus dem Heranziehen der Richtlinien als Ermäch­

tigungsgrundlage ergeben. Dies wäre europarechtlich unzulässig. Sofern die Richtlinienbe­

stimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit als inhaltlich unbedingt anzusehen wä­

ren, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar als Ermächtigungsgrundlage auch 

für belastende Regulierungsentscheidungen herangezogen werden. Anders als in den vom 

Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fällen, in denen er eine unmittelbare Belastung 

durch Richtlinienrecht verneinte, weil die Belastung erst durch ein Verwaltungsverfahren 

auf Basis nationalen Rechts eintrat, würden vorliegend die Richtlinienbestimmungen als 

solche unmittelbar gegenüber den Betroffenen herangezogen werden 'und als materiell­

rechtliche Befugnisnormen für belastende Verwaltungsverfahren und Regulierungsent­

scheidungen fungieren. Soweit ersichtlich existiert bislang keine hier einschlägige Judika­

tur, in der der EuGH es für europarechtskonform eingestuft hätte, dass eine Richtlinienbe­

stimmung als eigenständige Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in Rechte des Einzelnen 

herangezogen werden darf. 
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1.4.3. Keine objektive unmittelbare Wirkung des Unionsrechts 

Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestimmungen bezo­

gen auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus. Der Europäische Ge­

richtshof hat eine objektive unmittelbare Wirkung von Richtlinienbestimmungen anerkannt, 

aus denen sich für staatliche Stellen eindeutige Pflichten ergeben. Konkret ging es bei­

spielsweise um die nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzte Pflicht der zuständigen 

Behörde zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen eines Geneh­

migungsverfahrens für die Errichtung eines Wärmekraftwerks (EuGH, Urteil vom 

11.08.1995, C-431/92 - Wärmekraftwerk Großkrotzenburg). 

Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zu­

ständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde die Verpflichtung ergeben„ von dieser Zu­

ständigkeit auch Gebrauch zu machen, um den Zielsetzungen der·Richtlinien hinreichend 

Rechnung tragen zu können. Anders als im Fall des Wärmekraftwerks Großkrotzenburg ist 

diese Verpflichtung vorliegend jedoch nicht inhaltlich unbedingt. Im vom Europäischen Ge­

richtshof entschiedenen Fall konnte die zuständige Behörde der Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung ohne Weiteres nachkommen, weil diese als unselbst­

ständiger Bestandteil des nach nationalem Recht vorgesehenen und ihr bereits zugewie­

senen Genehmigungsverfahrens durchzuführen war. Demgegenüber kann die Bundes­

netzagentur die ihr nach den Richtlinienbestimmungen zugewiesene ausschließliche Zu­

ständigkeit erst ausüben, wenn ihr entsprechende Befugnisse nach nationalem Recht ein­

geräumt werden (siehe oben). 

1.5. Interessenabwägung 

Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar anwendbar· 

sind, sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Gründe dafür, die Vor­

gaben der normativen Regulierung in der Übergangszeit zur Anwendung zu bringen. Die 

Nichtanwendung der normativen Regulierung in der Übergangszeit würde zu einem Zu­

stand führen, der mit den Zielsetzungen der genannten Richtlinien erst recht unvereinbar 

wäre (so auch BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 76). 

Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Festlegung 

der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit ausreichendem Vor­

lauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richt­

linie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 20.19/944. Diesem Gebot der ex 

ante-Regulierung wird in Deutschland gegenwärtig zu einem großen Teil über die Vorgaben 

der normativen Regulierung Rechnung getragen. Die normative Regulierung strukturiert die 
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Methoden für die Berechnung der Tarife vor und legt ex ante die wesentlichen Bedingungen 

für den Netzanschluss und den Netzzugang fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflich­

ten für Netzbetreiber und andere Marktakteure und schafft auf diese Weise den von den 

Richtlinien geforderten transparenten und vorhersehbaren, verlässlichen Regulierungsrah­

men. Bestehende Festlegungen und Genehmigungen der Bundesnetzagentur, die sie im 

Rahmen ihrer bisherigen Zuständigkeiten erlassen hat, tragen zwar ebenfalls zu der erfor­

derlichen ex ante-Regulierung bei, dies jedoch nur in Teilbereichen und in Ergänzung der 

normativen Regulierung und damit nicht in dem von der Richtlinie geforderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreten der Vorgaben der normativen Regulierung würde daher zu 

beträchtlichen Regelungslücken und damit einhergehend erheblichen Rechtsunsicherhei­

ten für alle Marktbeteiligten führen. Auch dies wäre mit den genannten Richtlinienvorgaben 

und den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts schwerlich vereinbar. Beispielsweise 

dürfte eine derart unklare Rechtslage im Übergangszeitraum kaum Investitionsanreize set­

zen und Unsicherheiten für die unternehmerische Tätigkeit der regulierten Unternehmen 

und auch der sonstigen Marktteilnehmer auslösen. Für den Übergangszeitraum ist es daher 

sinnvoll und angebracht, stabile und berechenbare Verhältnisse zu gewährleisten. 

2. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs.1 und 2 EnWG die zuständige Regulierungs­

behörde, soweit Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen betroffen sind, an deren 

Elektrizitätsversorgungsnetzen mindestens 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar an­

geschlossen sind oder deren Elektrizitätsversorgungsnetz über das Gebiet eines Landes 

hinausreicht. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 

EnWG. 

3. Ermächtigungsgrundlage 

Die Festlegung zur Bestimmung des Qualitätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit 

Strom erfolgt auf Grundlage von § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 6 ARegV, § 4 Abs. 5 ARegV und 

§§ 18 bis 20 ARegV. 

III. 

Auf die Erlösobergrenze können gemäß§ 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge vorgenom­

men werden, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit von Kennzahlenvor­

gaben (Referenzwerten) abweichen. 
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1. Datengrundlage 

Zur Bestimmung des Qualitätselements Netzzuverlässigkeit Strom wurden die Daten aller 

Elektrizitätsverteilernetzbetreiber herangezogen. Ausgenommen wurden Betreiber ge­

schlossener Verteilernetze nach § 110 EnWG, Netzbetreiber, die in der dritten Regulie­

rungsperiode am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen sowie Netzbetrei­

ber, die nach § 1 Abs. 2 ARegV von der Anwendung der Anreizregulierungsverordnung 

ausgenommen sind. 

2. Datenplausibilisierung 

Die Bestimmung des Qualitätselements für die Netzzuverlässigkeit in Elektrizitätsverteiler­

netzen . knüpft an die Definitionen der Allgemeinverfügung nach § 52 S. 5 EnWG vom 

22.02.2006 (Az. 605/8135) an und an die in diesem Zusammenhang durch die Elektrizitäts­

verteilernetzbetreiber vorgenommenen Datenmeldungen zu Versorgungsunterbrechungen. 

Dies ermöglicht die Bezugnahme auf die seit 2006 durch die Bundesnetzagentur erhobe­

nen Daten nach § 52 EnWG zur Unterbrechungsdauer und Unterbrechungshäufigkeit, die 

seitdem durch die Elektrizitätsverteilernetzbetreiber kontinuierlich erfasst werden und die­

sen auch vorliegen. Um das Verfahren zur Bestimmung des Qualitätselements möglichst 

transparent zu gestalten, wurden die Netzbetreiber mit der Festlegung über die Datenerhe­

bung zur Bestimmung des Qualitätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom 

nach den §§ 19 und 20 ARegV vom 03.03.2021 (Aktenzeichen BK8-21 /001-A) aufgefordert, 

die Kennzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020 zu melden. Die Daten aus den Kalen­

derjahren 2018 und 2019 standen zur Ermittlung der Qualitätselemente bereits zur Verfü­

gung, wurden durch die Bundesnetzagentur diversen Plausibilitätskontrollen unterzogen 

und den Netzbetreibern soweit möglich zur Verfügung gestellt. Die Netzbetreiber erhielten 

somit die Möglichkeit, ihre in der Vergangenheit gemeldeten Daten zu überprüfen und ge­

gebenenfalls Korrekturen im Rahmen der Datenerhebung zur Bestimmung des Q-Elemen­

tes vorzunehmen. 

Eine zeitliche Durchschnittsbildung der Struktur- und Zuverlässigkeitsdaten über drei Ka­

lenderjahre wird von der Beschlusskammer als methodisch zweckmäßig und notwendig 

bewertet. Die dadurch bedingte glättende Wirkung schützt die beteiligten Netzbetreiber vor 

dem Risiko, dass unvermeidbare Schwankungen der Zuverlässigkeitsdaten zu unverhält­

nismäßigen Absenkungen der Erlöse führen (vgl. Ausgangsgutachten, S. 25). Für eine 

Durchschnittsbildung über drei Kalenderjahre war es somit notwendig, neben den bereits 

vorliegenden Daten zu den Versorgungsunterbrechungen der Kalenderjahre 2018 und 
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2019, auch die zum Zeitpunkt der Datenerhebung relevanten Daten zu den Versorgungs­

unterbrechungen des Kalenderjahres 2020 zur Bestimmung des Qualitätselements 2022 

zu erheben. 

Zur Ermittlung der Durchschnittswerte werden nur die vorliegenden Netzstruktur- bzw. Zu­

verlässigkeitswerte und deren Anzahl berücksichtigt. Dies gilt auch, wenn Netzbetreiber 

Daten für weniger als drei Jahre zur Verfügung stellen konnten. Für fehlende Daten einzel­

ner Jahre wurden keine Nullwerte eingesetzt, da dies zu Verzerrungen der Referenzwerte 

und Qualitätselemente geführt hätte. 

Die Ermittlung der Durchschnittswerte folgte der Berechnungsvorschrift für das arithmeti­

sche Mittel: 

Dabei steht x für den Merkmalsträger (Netzstruktur- bzw. Zuverlässigkeitswert) und n für 

die Anzahl der Merkmalsträger. 

Zur Sicherstellung einer belastbaren Datengrundlage hat die Bundesnetzagentur die über­

mittelten Daten im gebotenen Umfang einer strukturierten, netzbetreiberindividuellen Plau­

sibilitätsprüfung unterzogen. So wurde etwa für jeden Netzbetreiber die Konsistenz der 

Strukturdaten anhand von Daten, die der Regulierungsbehörde aus anderen Verfahren vor­

liegen, überprüft. Im Fall der Kennzahlen zur Netzzuverlässigkeit wurden diese den seiner­

zeit im Rahmen der Berichtpflichten nach § 52 EnWG vom Netzbetreiber an die Bundes­

netzagentur übermittelten Angaben gegenübergestellt. Kam es zu Abweichungen, wurde 

eine nähere Überprüfung durchgeführt. Zur näheren Überprüfung der Netzbetreiberanga­

ben zählten z. B. die Einholung weiterer Auskünfte, Erläuterungen oder entsprechende 

Nachweise beim betroffenen Netzbetreiber. Darüber hinaus wurde eine Gesamtschau über 

alle zur Verfügung stehenden Daten der Netzbetreiber durchgeführt. 

Insbesondere die Zuordnung zum Störungsanlass „höhere Gewalt" beäurfte einer genauen 

Prüfung. Hierzu wurde regelmäßig jede einzelne gemeldete Versorgungsunterbrechung 

des Störungsanlasses „höhere Gewalt" entsprechend den Anforderungen der Allgemein­

verfügung nach § 52 S. 5 EnWG zu Vorgaben zur formellen Gestaltung des Berichts nach 

§ 52 S. 1 EnWG (605/8135) vom 22.02.2006 bzw. den Hinweisen zur Zuordnung von Ver­

sorgungsunterbrechungen zum Störungsanlass „höhere Gewalt" im Rahmen der Datener­

hebung zur Bestimmung des Qualitätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom 

nach den §§ 19 und 20 ARegV (Stand Januar 2020) überprüft. Wurden die Anforderungen 
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nicht erfüllt, wurde der Netzbetreiber aufgefordert, seine Angaben entsprechend zu korri­

gieren. Zur.Plausibilisierung dieser Störungskategorie wurden u. a. zusätzliche Informatio­

nen des Deutschen Wetterdienstes (Sturmauswertungen der Jahre 2018 bis 2020) und des 

Bundesamtes für Gewässerkunde bzw. der zuständigen Landesämter (Hochwasseraus­

wertungen der Jahre 2018 bis 2020) herangezogen. 

Jeder Netzbetreiber erhielt nach Abschluss der Datenplausibilisierung eine Datenquittung. 

Diese diente zur Information und abschließenden Überprüfung der zuletzt übermittelten Da­

ten. Die sich hieraus ergebende Datengrundlage wurde zur Berechnung der Qualitätsele­

mente herangezogen. 

3. Methodik 

Die Ermittlung der Kennzahlenwerte, der Referenzfunktion, des Monetarisierungsfaktors 

und in der Folge die Berechnung der Qualitätselemente wird durch die Festlegung über die 

nähere Ausgestaltung und das Verfahren zur Bestimmung des Qualitätselementes hinsicht­

lich der Netzzuverlässigkeit für Elektrizitätsverteilernetze nach den §§ 19 und 20 ARegV für 

die Jahre 2021 bis 2023 Methodikbeschluss (Az. BK8-20/00003.:A (Bund)) vom 02.12.2020 

bestimmt. 

Die Bundesnetzagentur hat zum Zwecke der Referenzwertermittlung Auswertungen vorge­

nommen, die im Bericht zur Bestimmung der Qualitätselemente 2021 bis 2023 (Anlage 1 

zum Methodikbeschluss (Az. BK8-20/00003-A (Bund)) dokumentiert werden. Der Bericht 

und der Methodikbeschluss sind veröffentlicht unter http://www.bundesnetzagentur.de 7 

Beschlusskammern 7 Beschlusskammer 8 7 Erlösobergrenzen 7 Qualitätselement. 

4. Referenzwertermittlung 

In der Mittelspannung weist der Strukturparameter Lastdichte einen hinreichend belastba­

ren Zusammenhang mit der Zuverlässigkeitskennzahl ASIDI auf und ist von den untersuch­

ten Parametern auch am besten geeignet, gebietsstrukturelle Unterschiede bei der Refe­

renzwertermittlung für das Qualitätselement abzubilden (siehe Anlage 1 zum Methodikbe­

schluss BK8-20/00003-A (Bund)). 

Auf Grundlage der Daten der Kalenderjahre 2018, 2019 und 2020 wurden für das Qualität­

selement des Kalenderjahres 2022 die nachstehenden Werte für die Regressionskostanten 

für die verwendete Regressionsfunktion ermittelt: 

~ b . 296,0585 
y = f(x) = a + xc = 4,2550 + xo,so61 
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Der Regressionskoeffizient c liegt hierbei im Optimum bei 0,8061 und somit innerhalb der 

bislang aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht als plausibel diskutierten Bandbreite von 0,5 

bis 1. Zur Bestimmung der optimalen Regressionskonstanten c wurde das Bestimmtheits­

maß R2 maximiert. Das Bestimmtheitsmaß beschreibt den Anteil der StreuUng innerhalb 

der Netzzuverlässigkeit (y-Variable), der durch Regressionsfunktion erklärt werden kann 

und beträgt R2 = 0,539. Zur Beurteilung der Schätzergebnisse ist eine Gesamtschau unter 

Berücksichtigung des Regressionskoeffizienten c und des Bestimmtheitsmaßes R2 erfor­

derlich. Insofern beschreibt der Strukturparameter Lastdichte weiterhin hinreichend belast­

bar die Netzzuverlässigkeit in der Mittelspannung. Die Bestimmung des Referenzwertes auf 

Grundlage der Daten der Kalenderjahre 2018, 2019 und 2020 ergibt sich aus Anlage 2 zu 

dieser Festlegung. 

Demgegenüber konnte für die Niederspannung kein hinreichend belastbarer Zusammen­

hang zwischen dem SAIDI und einem der untersuchten Strukturparameter im Hinblick auf 

die Berücksichtigung gebietsstruktureller Unterschiede festgestellt werden. Insofern wird 

der Referenzwert in der Niederspannungsebene als mit der Anzahl der Letztverbraucher 

gewichteter Mittelwert der SAIDl-Kennzahlen ermittelt (siehe Anlage 1 zum Methodikbe­

schluss Az. BKS-20/00003-A (Bund)). Auf dieser Basis wurde ein einheitlicher Referenzwert 

in Höhe von 3,98 min/a für die Niederspannung bestimmt. Dieser Wert ergibt sich aufgrund 

der Daten aus den Kalenderjahren 2018, 2019 und 2020, entsprechend der in Tenor-Nr. 8 

angegeben Berechnungsformel. 

5. Monetarisierungsfaktor 

Der Monetarisierungsfaktor wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Berechnung aktuellsten 

Daten der öffentlichen Statistik ermittelt und repräsentiert die gegenwertige Entwicklung 

bezüglich des Elektrizitätsverbrauchs, der Bruttowertschöpfung sowie der Gesamtlöhne. 

Sowohl bei der Bruttowertschöpfung als auch hinsichtlich der Gesamtlöhne ist gegenüber 

den vorausgegangenen Festlegungen ein Anstieg der Werte festzustellen, der einen Mo­

netarisierungsfaktor von nunmehr 0,25 €/min/LV/a begründet. 

Die Bestimmung des Monetarisierungsfaktors ergibt sich aus Anlage 2. 

6. Kappungsgrenze 

Es ist eine Kappung von 4 % anzuwenden, da somit die Abweichung von der angestrebten 

Erlösneutralität minimiert wird. 
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7. Netzübergänge 

Der für 2022 ermittelte Zu- oder Abschlag bzw. Anteile davon können im Wege des Verfah­

rens nach§ 26 ARegV übertragen werden. 

IV~ 

Im Felgenden wird das .netzbetreiberindividuelle Qualitätselement für das Kalenderjahr 

2022 dargestellt. Die Berechnung des Qualitätselements erfolgte mit ungerundeten Werten. 

In Anlage 1 sind die Ergebnisse jedoch mit gerundeten Werten ausgewiesen. 

1. Ermittelte Kennzahlen 

Zur Berechnung des Qualitätselements ist für den Netzbetreiber aus den Kalenderjahren 

2018 bis 2020 im Mittel ein SAIDI in Höhe von 4, 15 min/a und ein ASIDI in Höhe von 

2,55 min/a herfingezogen worden (Anlage 1). 

2. Ermittelter Referenzwert 

a) Mittelspannung 

In die Regressionsberechnung ist eine Lastdichte des Netzbetreibers von 671 ,11 kW pro 

km2 (Anlage 1) eingegangen. 

Auf dieser Grundlage wurde für den Netzbetreiber in der Mittelspannungsebene ein Refe­

renzwert von 5,81 min/a ermittelt (Anlage 1). 

b) Niederspannung 

Der Referenzwert in der Niederspannungsebene wurde auf Basis einer einfachen, mit der 

Anzahl der jeweiligen Letztverbraucher gewichteten Mittelwertbildung ermittelt. Der Refe­

renzwert der Niederspannungsebene liegt bei 3,98 min/a. 

3. Ermittelter Bonus/Malus 

Der Bonus bzw. Malus wird unter Anwendung folgender Formel ermittelt: 

- .[( Bonusind / Malusind - Yind (Ref) -A s /Dlind ) · LVind (MS+NS) + ( y (Re!) - SA/Dlind ) · l\lind (NS)] · m 

Für die Mittelspannungsebene ergibt sich somit ein Bonus in Höhe von 159.624,62 €. Dabei 

wurden für die Mittelspannungsebene folgende Daten zur Grunde gelegt: 
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• (Ref)
Yind 5,81 min/a 

• 	 ASID/;nd 2,55 min/a 

• 	 Mittelwert der Anzahl der Letztverbraucher (inkl. aller nachgelagerten eigenen Netz­

und Umspannebenen) der Kalenderjahre 2018 bis 2020: 195.717,33. 

Für die Niederspannungsebene ergibt sich somit ein Malus in Höhe von -8.343,36 €. 

Dabei wurden für die Niederspannungsebene folgende Daten zur Grunde gelegt: 

e 	 y(Ref) 3,98 min/a 

• 	 SAID/;nd 4, 15 min/a 

• 	 Mittelwert der Anzahl der Letztverbraucher der Kalenderjahre 2018 bis 2020: 

195.162,33. 

• 	 m 0,25 €/a/min/LV 

Für die Nieder- und Mittelspannungsebene ermittelt sich demnach insgesamt ein Bonus in 

Höhe von 151.281,26 €. 

Das Qualitätselement nimmt den von einer Versorgungsunterbrechung betroffen Kunden 

und dessen Zahlungsbereitschaft für ein bestimmtes Qualitätsniveau in den Blick. Für die 

Bemessung des Bonus/Malus sind sämtliche direkt angeschlossener Letztverbraucher zu 

berücksichtigen. Dies gilt auch für die Letztverbraucher, die in der Sammelschiene der 

HS/MS-Umspannebene angeschlossen sind, da diese entsprechend den Vorgaben zur Da­

tenerhebung nach § 52 EnWG der Mittelspannung zuzurechnen sind. Da bei der Berech­

nung des Bonus/Malus in der Mittelspannung zudem sämtliche Letztverbraucher nachge­

lagerter Spannungsebenen berücksichtigt werden, ist der Anteil der an der Sammelschiene 

HS/MS angeschlossenen Letztverbraucher sehr gering. 

4. Kappungsgrenze 

Mit dem ausgewählten Modell und einer Kappung von 4 % der Erlösobergrenze des Kalen­

derjahres 2020 ergibt sich die minimale Abweichung von der Erlösneutralität in Höhe von 

rd. 1, 15 €. Bei jeder anderen Kappungsgrenze war die Abweichung von der angestrebten 

Erlösneutralität größer. 

Der Netzbetreiber ist von der Kappung nicht betroffen. 
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5. Anpassung der Erlösobergrenzen 

Die Erlösobergrenze 2022 ist um folgende Beträge zu erhöhen. 

ERLÖSOBERGRENZEN­

ANPASSUNG 

DES KALENDERJAHRES 

2022 

151.281,26 € 

V. 

Hinsichtlich der Kosten nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

VI. 

Die beigefügten Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 

• 	 Anlage 1: Übersicht der Daten des Netzbetreibers zur Bestimmung des Qualitäts­

elements. 

• 	 Anlage 2: Bestimmung des Referenzwertes und des Monetarisierungsfaktors. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erho­

ben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 

53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­

hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 

Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 

Petermann 

Beisitzer 

Albrecht 
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Anlage 1 

Datenblatt zum Qualitätselement hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit 

Strom 2022 

1 Allgemeine Informationen 

Name des Netzbetreibers Stadtnetze Münster GmbH 

Betriebsnummer 10001791 

Netznummer 1 

Monetarisierungsfaktor (m) 0,25 €/a/min/LV 

Relevante Erlösobergrenze 1 34.835.448,00 € 

2 Daten der Niederspannung 

2.1 Anzahl der an die eigene Niederspannung angeschlossenen Letztverbraucher 

Jahr 2018 2019 2020 

Anzahl NS 193.729 195.025 196.733 

Anzahl MS/NS 0 0 0 

Arithmetischer Mittelwert2 195.162,3333 

2.2 Zuverlässigkeitskennzahl der Niederspannung System Average Interruption Duration 

Index (SAIDI) [min/a] 

Jahr 2018 

SAIDI 4,9734 

Arithmetischer Mittelwert 

2019 

3,6243 

4, 1496 

2020 

3,8510 

2.3 Ergebnisse Niederspannung 

Referenzwert 3,9786 min/a 

Anteil Qualitätselement3 -8.343,36 €/a 

1 Abzüglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der Kostenanteile der HöS, HöS/HS, HS und 

HS/MS. 

2 Berücksichtigt die Letztverbraucher der MS/NS sowie der NS. 

3 Vor Kappung. 




Anlage 1 Stadtnetze Münster GmbH 
(10001791) 

3 Daten der Mittelspannung 

3.1 Anzahl der an die eigene Nieder- und Mittelspannung angeschlossenen Letztverbrau­

cher 

Jahr 2018 2019 2020 

Anzahl MS 542 552 562 

Anzahl HS/MS 3 3 3 

Arithmetischer Mittelwert4 195.717,3333 

3.2 Zuverlässigkeitskennzahl der Mittelspannung Average System Interruption Duration In­

dex (ASIDI) [min/a] 

Jahr 2018 2019 2020 

ASIDI 2,4107 3,0464 2, 1954 

Arithmetischer Mittelwert 2,5509 

3.3 Zeitgleiche Jahreshöchstlast korrigiert um die Entnahmen der auf gleicher Spannungs­

ebene angeschlossenen Netzbetreiber [kW] 

Jahr 2018 2019 2020 

Jahreshöchstlast 205.108,00 204.853,00 200.276,00 

3.4 Geografische Fläche [km2
] 

Jahr 2018 2019 

Geografische Fläche 303, 10 303, 10 

2020 

303,10 

3.5 Lastdichte [kW/km2
] 

1 Arithmetischer Mittelwert 671 ,1063 

3.6 Ergebnisse Mittelspannung 

Individueller Referenzwert 5,8132 min/a 

Anteil Qualitätselement5 159.624,62 €/a 

4 Berücksichtigt die Letztverbraucher der HS/MS, MS, MS/NS und NS. 
5 Vor Kappung . 
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Anlage 1 Stadtnetze Münster GmbH 
(10001791) 

4 Gesamtergebnis 

Kappungsgrenze 

Anteil des Qualitätselements an der rele­

vanten Erlösobergrenze 

Qualitätselement aus Nieder- und Mit­

telspannung6 

4% 

0,4343 % 

151 .281,26 €/a 

-

5 Sonstiges - Bemessungsscheinleistung 

Auf Wunsch der Netzbetreiber wird die Summe der Bemessungsscheinleistung [MVA] ange­

geben. Der Summenwert setzt sich zusammen aus der Bemessungsscheinleistung der Orts­

netztransformatoren und der Bemessungsscheinleistung der Letztverbrauchertransformato­

ren. Die Bemessungsscheinleistung wurde zur Ermittlung der ASIDl-Werte verwendet. 

Jahr 2018 2019 2020 

Bemessungsscheinleistung 982,13 MVA 987,75 MVA 991,47 MVA 

6 Nach Kappung . 
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1 Vorbemerkungen 

Dieser Bericht beschreibt die Vorgehensweise bei der Ermittlung des Qualitätselements 2022 

hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom in den Nieder- und Mittelspannungsnetzen. Norma­

tive Grundlage hierfür sind die§§ 18 bis 20 ARegV. Mit den Allgemeinverfügungen zur Fest­

legung zur Methodik (Az. BK8-20/00003-A bis BK8-20/00007-A) vom 02.12.2020 sowie zur 

Festlegung über die Datenerhebung (Az. BK8-21/001-A) vom 03.03.2021 hat die Bundesnetz­

agentur diese Vorschriften konkretisiert. Die tatsächliche Ausgestaltung des Qualitätselements 

·folgt den Empfehlungen aus dem „Gutachten zur Konzeptionierung eines Qualitätselements" 

der E-Bridge Consulting GmbH, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH 

(ZEW) und der Forschungsgemeinschaft für, elektrische Anlagen und Stromwirtschaft e. V. 

(FGH) vom 10.01.2020. 

Dieser Bericht gliedert sich wie folgt: Der nachfolgende Abschnitt 2 beschreibt die verwendete 

Datenbasis. Daran anschließend fassen Abschnitt 3 und 4 die methodischen Grundlagen für die 

Ermittlung von Kennzahlenvorgaben (Referenzwerte der SAIDI- bzw. ASIDI-Werte) sowie die 

Ergebnisse der Referenzwertemll.ttlung für die Mittelspannung bzw. die Niederspannung zu­

sammen. Sodann.erfolgt in Abschnitt 5 die Berechnung und Ausweisung des Monetarisierungs­

faktors (Anreizrate). Der Bericht schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse (Ab­

schnitt 6) ab. 

2 Verwendete Datengrundlage 

2.1 Grundlegung 

An dem Verfahren zur Bestimmung des Qualitätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit 

nach den§§ 19 und 20 ARegV für das Kalenderjahr 2022 nehmen insgesamt 201 Elektrizitäts­

verteilemetzbetreiber (VNB) teil. Die Unternehmen befinden sich im sog. Regelverfahren. Ent­

sprechend der Datenerhebungsfestlegung Az. BK8-21/001-A vom 03.03.2021 waren Angaben 

zu Netzstrukturgrößen und zur Netzzuverlässigkeit einzureichen. Zwei Netzbetreiber konnten 

zum Kalenderjahr 2018 keine Angaben tätigen. Aufgrund ihrer Neugründung war es diesen 

beiden Unternehmen bereits zur Bestimmung des Qualitätselements 2021 nicht möglich, einen 

vollständigen Datensatz zu übermitteln, vgl. Bericht zur Bestimmung der Qualitätselemente 

2021 bis 2023, 2020. Des Weiteren handelt es sich hier um vergleichsweise kleine Netzbetrei­

ber, deren resultierender Einfluss aufdas Gesamtergebnis, aber auch für die beiden Betroffenen 

selbst, vernachlässigbar ist. Im Übrigen liegen vollständige Datensätze vor. 
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Die Bundesnetzagentur führte im Anschluss an die Datenübermittlung Plausibilitätskontrollen 

unter Einbindung der betroffenen Netzbetreiber durch. Hierzu zählten u. a. Vollzähligkeits- und 

Vollständigkeitskontrollen, Logik~ und Kennzahlenanalysen sowie Abgleiche mit anderweitig 

verfügbaren Daten, so beispielsweise mit den Veröffentlichungen nach StromNEV und Strom­

NZV oder mit Daten, die bereits in der Vergangenheit durch die Regulierungsbehörden erhoben 

wurden. Die Angaben zu den Versorgungsunterbrechungen, die dem Störungsanlass der höhe­

ren Gewalt zugeordnet waren, wurden gesonderten individuellen Plausibilitätskontrollen unter­

zogen, da diese bei der Bestimmung des Qualitätselements derzeit nicht zu verwenden sind, 

vgl. Festlegung zur Methodik vom 02.12.2020, Az. BK8-20/00003-A bis BK8-20/00007-A. 

Nach Abschluss dieser Plausibilitätskontrollen erhielten die teilnehmenden Netzbetreiber eine 

sog. Datenquittung in Form ihres zuletzt eingereichten Erhebungsbogens mit dem entsprechen­

den Datensatz. Die Datenquittung war sodann einer letzten Überprüfung durch die Netzbetrei­

ber zu unterziehen, so dass die Korrektheit der individuellen Angaben gegenüber der Bundes­

netzagentur bestätigt bzw. letzte Korrekturen in gemeinsamer Abstimmung vorgenommen wer­

den konnten. 

Für die Auswertungen dieses Berichts und die Ermittlung des Qualitätselements liegt somit eine 

hinreichend belastbare Datengrundlage vor. 

2.2 Verwendete Kennzahlen zur Beschreibung der Netzzuv~rlässigkeit 

Der Festlegung zur Datenerhebung vom 03.03.2021 (Az. BK8-21/001-A) entsprechend waren 

Angaben zu den Versorgungsunterbrechungen in den Nieder- und Mittelspannungsnetzen ge­

genüber der Bundesnetzagentur anzugeben, die den Störungsanlässen: 

• Atmosphärische Einwirkung 

• Einwirkung Dritter 

• Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass 

• Sonstiges (geplante/angekündigte Versorgungsunterbrechungen) 

• Höhere Gewalt 

zuzuordnen sind. Für die Niederspannung sind aus diesen Daten die Werte zur Netzzuverläs­

sigkeitskennzahl „System Average Interruption Duration Index" (SAIDI) und für die Mit­

telspannung die Werte zur Netzzuverlässigkeitskennzahl „Average System Interruption Dura­

tion Index" (SAIDI) zu ermitteln, vgl. IEEE Standards Association, 2012. 
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3 Ergebnisse Mittelspannung 

3.1 Vorgaben für die Mittelspannung 

Entsprechend der Festlegung zur Methodik des Qualitätselements sind bei der Bestimmung des 

Qualitätselements in der Mittelespannung gebietsstrukturelle Unterschiede durch Berücksich­

tigung des Strukturparameters „Lastdichte" einzubeziehen, vgl. Az. BKS-20/00003-A bis BKS­

20/00007-A vom 02.12.2020. Die Lastdichte ist definiert als Verhältnis aus (korrigierter) zeit­

gleicher Jahreshöchstlast (MS) und geografischer Fläche (MS). Zur Berücksichtigung gebiets­

struktureller Unterschiede hat sich die Lastdichte als der geeignetste Strukturparameter ~rwie­

sen (vgl. BKS-20/00003-A bis BKS-20/00007-A vom 02.12.2020, ebenso E-Bridge, ZEW und 

FGH, 2020). Tabelle 1 fasst die aus ingenieurwissenschaftlichen Analysen erwarteten Funkti­

onsverläufe und Wertebereiche für Modelle mit diesem Strukturparameter zusammen. 

Strukturpara- Plausibler Funkti­

meter önsverlauf 

Lastdichte ;Hyperbolisch 

Bedingungen für die Ko­

effizienten a, b 

Nicht negativ 

Plausibler Wertebereich 

des Exponenten c 

0,5 bis 1 

Tabelle 1: Funktionsverläufe und Wertebereiche für Lastdichtemodelle. 

Die Kennzahlenvorgaben (Referenzwerte für die netzbetreiberindividuellen ASIDI-Werte) be­

stimmen sich in der Folge aus einem funktiOnalen Zusammenhang aus den ASIDI-Werten - als 

zu erklärende (abhängige) Zielvariable y - und der Lastdichte - als erklärende (unabhängige) 

Variable x. Dieser Zusammenhang ist durch Formel 1 gegeben. Er zeichnet sich insbesondere 

durch seine nicht lineare, hyperbolische Funktionsform aus (vgl. E-Bridge, ZEW und FGH, 

2020). Die darin enthaltenen Koeffizienten a, b und c sind auf dem regressionsanalytischen 

Wege zu schätzen. 

b (1)
y=f(x)=a+­xc 

Mit: 

y Zu erklärende Variable, Erwartungswerte für die ASIDI-Kennzahlenwerte, Referenz­

wert. 

a, b Regressionsanalytisch zu schätzende Koeffizienten. 

Regressionsanalytisch zu schätzender Exponent. c 
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x 	 Erklärende Variable, beobachteter Strukturparameter, hier Lastdichte der Mittelspan­

nung. 

3.2 Explorative Datenanalyse 


Wie im Folgegutachten beschrieben, hat zunächst die Analyse des variablenspezifischen Ein­


flusses der (korrigierten) Lastdichte aufdie ASIDI-Kennzahlenwerte zu erfolgen. Beide Größen 


beziehen sich hier ausschließlich auf die Mittelspannung. Es wird dabei eine nicht parametri­


sche Panelregression der ASIDI-Kennzahlenwerte aufdie Einflussvariable Lastdichte durchge­


führt, vgl. E-Bridge, ZEW und FGH, 2020. Als Gewichtung~faktor wurde die Letztverbrau­


cheranzahl der eigenen Nieder- und Mittelspannungsnetzebenen sowie der eigenen MS/NS­


und HS/MS-Umspannebenen verwendet. Das Ergebnis ist in Abbildung 1 angegeben. 


Local polynomial smooth 

„• • • 
• 

0 
(\1 

0 ..... 

0 

0 500 1000 1500 2000 
ldK~ms 

95% Cl • asidi --- lpolysmooth 1 

k-ernel =epanechnikov, degree = 3, bandwidth =167.1, pwldth =250..6& 

J\bbildung 1: Bivariater Zusammenhang von ASIDI und Lastdichte, gewichtet. 

Der im Consentec-Gutachten aus dem Jahr 2010 wie auch im E-Bridge-Gutachten aus dem Jahr 

2020 beschriebene, hyperbolische Zusammenhang zwischen den ASIDI-Kennzahlenwerten 

und der Lastdichte bestätigt sich grundsätzlich. Die in der Abbildung 1 eingezeichneten Kon­

fidenzbänder zeigen eine vergleichsweise hohe Präzision der Schätzung, dies gilt insbesondere 

im Bereich kleiner Lastdichtewerte. Das hier gefundene Ergebnis ist insbesondere mit den Ana­

lysen zur Lastdichte imE-Bridge-Gutachten vergleichbar, vgl. E-Bridge, ZEW und FGH, 2020. 
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3.3 Geschlossene Referenzfunktion 

Die Tabelle 2 enthält die regressionsanalytisch geschätzten Koeffizienten a, b und c (estimate) 

sowie deren Standardfehler bzw. die Streuung der Schätzer (std.error). Weiterhin sind deren t­

Werte ( statistic) und p-Werte (p. value) enthalten. Die Anzahl der Sterne gibt das Signifikanz­

niveau bzw. die Vertrauenswahrscheinlichkeit an. 1 

term estimate std.error statistic p.value 

a 4,2550 0,8541 4,9815 1,37E-06 *** 
b 296,0585 145,0513 2,0411 4,26E-02 * 
c 0,8061 0,1362 5,9191 1,41E-08 *** 

Tabelle 2: Regressionsanalytisch geschätzte Koeffizienten und deren Statistik. 

Der Koeffizient c (Exponent) liegt innerhalb der aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht-als plau­

sibel erachteten Bandbreite von 0,5 bis 1. Weiterhin sind die Koeffizienten zu Vertrauenswahr­

scheinlichkeiten von mindestens 95 % statistisch ·signifikant unterschiedlich von Null. Sie sind 

nach den üblichen wissenschaftlichen Kriterien hinreichend präzise geschätzt, vgl. CE-Bridge, 

ZEW und FGH, 2020). Als Gewichtungsgröße wurde ..,-wie im Abschnitt 3.2 beschrieben-die 

Anzahl der Letztverbraucher der eigenen Mittel- und Niederspannungsnetze sowie der eigenen 

HS/MS- und MS/NS-Umspannebenen verwendet. Dabei handelt es sich, wie ·bei den ASIDI­

Kennzahlen- und den Lastdichtewerten, um die arithmetischen Mittelwerte aus den erhobenen 

Kalenderjahren 2018, 2019 und 2020. Das Bestimmtheitsmaß liegt mit rd. R2 = 0,539 relativ 

hoch, zumindest auf dem Niveau der Bestimmtheitsmaße der in der Vergangenheit ermittelten 

Qualitätselemente. 

Die Abbildung 2 stellt die Verläufe der zuletzt im Rahmen der Ermittlung von Qualitätsele­

menten geschätzten Regressionsfunktionen dar. 

1 Signif. codes: 0 '***' 0.001 '** ' 0.01 '*' 0.05 ',' 0.1''1. 
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Geschätzte Hyperbelfunktionen zur Lastdichte 

lt) 
N 

0 
N 

-!!! 
.Ec: 

lt) 

.~ 

Q 
0(/) 

<( 

in 

0 

. 019120 (a=5,80, b=1316,63, c=1, 18) 1 
021 (a=S,08, b~573,16, c=0,97)i 022 (a=4,25, b,,;,296,06, c=0,81)

•~ 
~ 

0 200 400 600 800 1000 

Lastdichte in kW/km2 

Abbildung 2: Grafische Darstellung der Regressionsergebnisse ASIDI und Lastdichte. 

Die geschätzten deterministischen Anteile des Einflusses der Lastdichte auf die ASIDI-Kenn­

zahlenwerte, welche für die verschiedenen Schätzungen in Abbildung 2 aufgetragen sind, un­

terscheiden sich dabei nur geringfügig, obwohl sich die Schätzer der Koeffizienten a, b und c 

der resultierenden Hyperbeln voneinander unterscheiden. In der Abbildung 2 sind die von der 

Bundesnetzagentur geschätzten Regressionsfunktionen der Qualitätselemente 2019/2020 (in 

grün), 2021 (in blau) und 2022 (in rot) aufgetragen. Die aus deri ingenieurwissenschaftlichen 

Analysen grundsätzlich erwartete hyperbolische Funktionsform ist in allen betrachten Fällen 

erkennbar. Im Gegensatz beispielsweise zu den in der Vergangenh~it untersuchten Modellen 

der Niederspannung, vgl. Bericht zur Bestimmung der Qualitätselemente 2021 bis 2023 vom 

14.10.2020, ebenso E-Bridge, ZEW und FGH, 2020. 

Die dem Qualitätselement für das Kalenderjahr 2022 zugrunde zu legenden Referenzwerte (y) 

für die Mittelspannung ergeben sich, nach dem Einsetzen der ermittelten Koeffizienten aus For­

mel 2. Für die Variable x ist dabei der Strukturparameter Lastdichte einzusetzen. 

b . 296,0585 
y = f(x) = a + xc = 4,255 + xo,so61 (2) 
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Die mittlere und mittels Letztverbrauchern der eigenen Nieder- und Mittelspannungsnetzebe­

nen sowie der eigenen MS/NS- und. HS/MS-Umspannebenen gewichtete ASIDI-Zuverlässig­

keitskennzahl der Mittelspannung liegt aktuell bei 9,3136 min/a. 

Ergebnis Niederspannung 

Demgegenüber konnte mit den Untersuchungen zur Methodik der Qualitätselemente 2021 bis 

2023 ein geeigneter Strukturparameter zur Abbildung gebietsstruktureller Unterschiede in der 

Niederspannung nicht identifiziert werden, vgl. Festlegung zur Methodik des Qualitätselements 

(Az. BKS-20/00003-A bis BKS-20/00007-A) vom 02.12.2020. Auch in den Analysen der Ver­

gangenheit ernies sich in der Niederspannung kein Strukturparameter hierzu als geeignet, vgl. 

E-Bridge, ZEW und FGH, 2020. Die Festlegung über die Datenerhebung (Az. BK8-21/001-A) 

vom 03.03.2021 trägt dem Rechnung, indem sie auf die Erhebung von Strukturparametern zur 

Abbildung gebietsstruktureller Unterschiede in der Niederspannung verzichtet. Alternativ be­

stimmt sich der Referenzwert aus dem mittels der Letztverbraucheranzahl gewichteten Mittel­

wert aus den verwendeten SAIDI-Werten. Bei dem Gewichtungsfaktor handelt es sich um die 

Letztverbraucheranzahl aus der Niederspannungsnetzebenen und der MS/NS-Umspannebenen. 

Somit ergibt sich der gewichtete SAIDI-Mittelwert in Höhe von 3,9786 min/a und dieser gilt 

als Referenzwert für die Niederspannung. 

Abbildung 3 zeigt die verwendeten SAIDI-Werte im Vergleich mit dem hieraus gebildeten, 

gewichteten Mittelwert. Dieser Mittelwert wird als Referenzwert in der Niederspannung her­

angezogen. 
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SAIDI NS im Vergleich zum Referenzwert 
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Abbildung 3: SAIDI-Werte im Vergleich zum Referenzwert der Niederspannung. 

5 Monetarisierung 

Berechnungen gemäß Consentec, FGH, Frontier Economics vom 20.10.2010: „Konzeptionie­

rung und Ausgestaltung des Qualitätselements im Bereich Netzzuverlässigkeit Strom sowie 

dessen Integration in die Erlösobergrenze", Kapitel 3.4 „Monetarisierung", S. 99 ff. 

5.1 Makroökonomische Analyse im Haushaltsbereich 

2018 
Formel Bezeichnung Einheit Erwerbstä- Erwerbslose & Nichter- Total 

tige werbstätige 
a Anzahl Personen Personen 44.719.000 38.187.000 82.906.000 
b Anteil Freizeit am Jahr Std. 2.365,20 2.365,20 
c zusätzl. entfallende Ar- Std. 1.384,70 

beitszeit 
d Gesamtmenge Freizeit Mrd. 105,77 143,20 248,97 

a * (b + c) Std. 
= 1 fl9 

e Gesamtnettolohn Mrd.€ 976,25 
f (=c) Arbeitsstunden pro Er- h/Jahr 1.384,70 

werbstätiger 
a * f Gesamtmenge Arbeitszeit Mrd. 61,92 

g = 109 Std. 
e Nettostundenlohn pro Er­ €/h 15,77h=­
_q werbstätigen 

i Verhältnis Wert der Frei­ 1 0,5 
zeit I 
Nettostundenlohn 

j = h * i Wert der Freizeit €/h 15,77 7,88 



1.022,00amtnettolohn Mrd.€
eitsstunden pro Er- h/Jahr 1.381,50 

bstätie.er 

amtmenge Arbeitszeit 62,34Mrd. 

Std. 
ostundenlohn pro Er 16,39€/h
stätigen 
ältnis Wert der Frei 1 

I 

ostundenlohn 

t der Freizeit €/h 16,39 

1.749,72mtwert Freizeit Mrd. € 
mverbrauch Haus- Mrd. 
 kWh 
e of Lost Load €/kWh 
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k = j * d Gesamtwert Freizeit Mrd. € 1.667,53 I 1.128,81 2.796,34 
l Stromverbrauch Haus- Mrd. 126,60 

halte kWh 
k 

m= T 
Value of Lost Load €/kWh 22,09 

2019 

Formel 
 Erwerbstä-Bezeichnung Einheit Erwerbslose & Nichter- Total 

tige werbstätige 
45.125.000Anzahl Personen Personena 37.968.000 83.093.000 

Anteil Freizeit am Jahr Std. 2.365,20 2.365,20 b 
zusätzl. entfallende Ar- Std.c 1.381,50 
beitszeit 
Gesamtmenge Freizeit 106,73Mrd. 142,25 248,98d 

Std.a * (b + c) 
= 1 0 9 

Gese 
f (=c) Arb

wer
U * f Ges

g = 1 ()9 

e Netth=­
g werb

j Verh 0,5 
zeit 
Nett

j = h * i 
 Wer 8,20 

k = i * d 
 Gesa 1.166,06 2.915,78 
l Stro 125,70 

halte
k Valu 23,20 

m= r 
2020 


Formel 
 Bezeichnung Einheit Erwerbstä- Erwerbslose & Nicht.er- Total 
tige werbstätige 

Anzahl Personen Personen 44.803 .000 a 38.358.000 83.161.000 
2.371,68Anteil Freizeit am Jahr Std.b 2.371,68 

zusätzl. entfallende Ar~c Std. 1.324,20 
beitszeit 
Gesamtmenge Freizeit Mrd. 106,26 141 ,77 d 248,02 

Std.a * (b + c)-- 1 ()9 

Gesamtnettolohn Mrd.€ 1.021,34 e 
f(=c) Arbeitsstunden pro Er- h/Jahr 1.324,20 


werbstätiger 

. a * f 
 Gesamtmenge Arbeitszeit 59,33Mrd. 

g = 109 Std. 
e Nettostundenlohn pro Er­ /h 17,22h= ­
,q werbstätigen 

Verhältnis Wert der Frei­ 1. i 0,5 
zeit / 
Nettostundenlohn 

i = h * i Wert der Freizeit 17,22€/h 8,61 
k = j *d Gesamtwert Freizeit Mrd. € 1.829,25 1.220,26 3.049,51 
l Stromverbrauch Haus- Mrd. 126,80 

halte kWh 
k Value ofLost Load €/kWh 24,05m= y 

Tabelle 3: Makroökonomische Analyse im Haushaltsbereich. 

­

­

€
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Einheit Hinweise 
Quelle: Destatis - Genisis Datenbank: VGR des Bundes - Be­
völkerung, Erwerbstätigkeit: Deutschland, Jahre (81000-001 1) 
Stand: 03.09.2021 I 07:13:37 

a 

Variable Bezeichnung 

hnps://www-genesis.destatis.de 
Quelle: Destatis - Genisis Datenbank: VGR des Bundes - Be­
völkerung, Erwerbstätigkeit: Deutschland, Jahre (81000-0011) 
Stand: 03.09.2021/07:13:37 

a 

Einwohner Anzahl 

httos://www-genesis.destatis.de 
Quelle: Destatis - Genisis Datenbank: VGR des Bundes - Er­
werbstätigkeit, Löhne und Gehälter, Arbeits~tunden: Deutsch-

Arbeitsstunden 

Erwerbstätige Anzahl 

land, Jahre, Wirtschaftsbereiche (81000-0015) 
pro Erwerbstäti- Stand: 03.09.2021/07:15:01 

ger 
 h ttos ://www-genesis.destatis.de 

Quelle: Destatis - Genisis Datenbank: VGR des Bundes - Ar­
beitnehmerentgelt, Löhne und Gehälter (Inländerkonzept): 

Nettolöhne der 

h/Jahr 

Deutschland, Jahre (81000-0007) . 

Arbeitnehmer ge-
 Stand: 03.09.2021/07:12:44 

e https://www-genesis.destatis.de 
Quelle: OECD "Society at a Glance 2011 "; Chapter 1 (Cook-

Mrd.€/ Jahr samt 

ing, Caring, Building and Repairing: Unpaid Work around the 
World) 
Stand: 2011 
https://www.oecd.org/berlin/42675407.pdf 
Hinweis: Bereinigung des Wertes um "lowest country rate of 

Share of Leisure personal care" wie in OECD "Society at a Glance 2009"; 
time in average Chapter 2 (Special Focus: Measuring Leisure in OECD Coun­

s per day tries) 

Freizeit im Jahr 


% 

b = s * 8760, für 2020 b = s * 8784 (Schaltjahr) Erwerbstätiger h/Jahr 
Quelle: AGEB Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2020, 

b 

S.28 
Stand 14.03.2021 


Stromverbrauch 
 Aufgerufen am 03.09.2021 

Haushalte pro 
 https://ag-energiebilanzen.de/index.php?article_id=29&file-
Jahr Mrd. kWh/Jahr Name=ageb jahresbericht2020 20210406b dt.odf 

Tabelle 4: Quellenangabe für die Makroökonomische Analyse im Haushaltsbereich. 

5.2 MakroökonomischeAnalyse der Ausfallkosten in der Industrie 

5.2.1 Bruttowertschöpfung 2018-2020 

Bruttowertschöpfung /Wirtschaftsbereiche Einheit 2018 2019 2020 
Bruttowertschöpfung gesamt Mrd. EUR 3.035,17 3.130,66 3.050,32 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei Mrd.EUR 23,21 27,06 24,76 
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe Mrd. EUR 771,44 775,94 714,34 
Baugewerbe Mrd. EUR 148,23 160,69 177,79 
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen Mrd. EUR 2.092,30 2.166,98 2.133,43 

Tabelle 5: Bruttowertschöpfung 2018-2020. 

Quelle: 	 Destatis - Genisis Datenbank: VGR des Bundes.- Bruttowertschöpfung (nominal/ 

preisbereinigt): Deutschland, Jahre, Wirtschaftsbereiche (81000-0013), Stand: 

03.09.2021/07:14:18, https://www-genesis.destatis.de. 
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5.2.2 Stromverbrauch 2018-2020 

Stromverbrauch nach Wirtschaftsbereichen Einheit 2018 2019 2020 
Industrie Mrd.kWh 226,10 218,40 202,60 
Verkehr Mrd.kWh 11,70 11,70 11,80 
Haushalte Mrd.kWh 126,60 125,70 12-0,80 
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen Mrd.kWh 149,00 144,30 136,20 

Tabelle 6: Stromverbrauch 2018-2020 

Quelle: AGEB Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2020, S. 28 (Stand vom 

14.03.2021), aufgerufen am 03.09.2021, https://ag-energiebilanzen.de/index.php?ar­

ticle~id=29&fileName= ageb jahresbericht2020 _ 20210406b _ dt.pdf. 

5.2.3 Aufteilung des Stromverbrauches auf Sektoren 2018-2020* 

*Aufgrund Nichtverfügbarkeit werden die Daten des Jahres 2018 für 2018, 2019 und 2020 
verwendet. 

2018 
Anteil am Gesamtstrom-Sektor ktoe Anteil Non-Residential 
verbrauch 

19.822,00 0,45Industry 0,60 
0,02Transport 1.039,00 0,03 
0,27Commercial Public services 11.788,00 0,36 

11.023,00 0,25Residential 
0,01Agricultural, Forestry, Fishing 432,00 0,01 

44.104,00Gesamt 
33.081,00Gesamt Non-Residential 

Tabelle 7: Aufteilung des Stromverbrauchs. 

Quelle: 	 International Energy Agency - Electricity final consumption by sector, Germany 

1990-2018, aufgerufen am: 03.09.2021, 07:30 Uhr, https://www.iea.org/coun­

tries/germany. 
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5.2.4 Zwischenergebnisse zum Monetarisierungsfaktor nach Sektoren 

2018 2019 2020 
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Industrie 771,44 231 .768,98 3,33 775,94 224.338,95 3,46 714,34 210.078,09 3,40 
Land- und Forstwirt­
schaft, Fischerei 23,21 5.051 , 17 4,59 27,06 4.889,24 5,53 24,76 4.578,43 5,41 
Gewerbe / Handel / 
Dienstleistungen 2.240,52 149.979,86 14,94 2.327,67 145.171,81 16,03 2.311,23 135.943,48 17,00 

Haushalte 2.796,34 126.600,00 22,09 2.915,78 125.700,00 23,20 3.049,51 126.800,00 24,05 
Gesamt Industrie, 
Landwirtschaft, Fi­
scherei, Handel, Ge­
werbe, Dienstleistun­
gen, Transoort 3.035, 17 386.800,00 7,85 3.130,66 374.400,00 8,36 3.050,32 350.600,00 8,70 

Gesamt 5.831,50 513.400,00 11,36 6.046,45 500.100,00 12,09 6.099,83 477.400,00 12,78 

Tabelle 8: Zwischenergebnisse zum Monetarisierungsfaktor. 

5.3 Makroökonomische Analyse - Gesamt 

5.3.1 Ausfallkosten im Haushalts- und Industriebereich 

2018 2019 2020 
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Haushalte 
Gesamt Industrie, Land- una 
Forstwirtschaft, Fischerei, 
Handel, Gewerbe, Dienstleis­
tun e.en, Transf)O rt 
Gesamt 

2.796,34 
3.035,17 

5.831 50 

126.600,00 
386.800,00 

513.400 00 

22,09 
7,85 

11,36 

2.915,78 
3.130,66 

6.046.45 

125.700,00 
374.400,00 

500.100 00 

23.20 
8,36 

12 09 

3.049,51 
3.050,32 

6.099.83 

126.800,00 
350.600,00 

477.400 00 

24,05 
8,70 

12,78 

Tabelle 9: Ausfallkosten im Haushalts- und Industriebereich. 
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5.3.2 Durchschnittliche Last 

2018 2019 2020 
Stromverbrauch [GWh] 513.400,00 500.100,00 477.400,00 
Endkunden Deutschland 45.500.000 45.900.000 45.900.000 
Anzahl der Jahresstunden 8.760,00 8.760,00 8.784,00 
Durchschnittliche Last pro Endkunde pro Jahr 1,2881 1,2438 1,1841 

Tabelle lO: Durchschnittliche Last. 

Quellen: Endkunden Deutschland: BDEW - Energiemarkt Deutschland Zahlen und Fakten zur 

Gas-, Strom und Fernwärmeversorgung 2020 

Endkunden Deutschland: BDEW - Energiemarkt Deutschland Zahlen und Fakten zur 

Gas-, Strom und Fernwärmeversorgung 2021 

Hinweis: die Anzahl der Endkunden umfasst Tarifkunden und Kunden mit Sonderabkommen 

sowie Sondervertragskunden. 

5.3.3 Monetarisierungsfaktor 

Value of Durchschnittliche MonetarisierungsfaktorJahr Monetarisierungsfaktor 
LastLost 

Load [€/Stunde/Kunde/Jahr] fkW/Kunde/al f €/Minute/Kunde/Jahr 1 
2018 11,36 1,29 14,63 0,24 
2019 12,09 1,24 15,04 0,25 
2020 12,78 1,18 15,13 0,25 
Mittelwert 14,93 0,25 

Tabelle 11: Monetarisierungsfaktor. 

Zusammenfassung 

In der Mittelspannung ist der Strukturparameter Lastdichte geeignet, Unterschiede der ASIDI­

Werte zu erklär~n. Die Referenzwerte werden dementsprechend aus einem hyperbolischen Zu­

sammenhang der ASIDI-Werte bestimmt und für jeden Netzbetreiber individuell berechnet. Die 

Gewichtung des Zusammenhangs erfolgt mit der Anzahl der Letztverbraucher. Demzufolge 

lassen sich die individuellen Referenzwerte wie folgt parametrieren: 

296,0585 
y = f(x) = 4,255 + 

X'0 8061 
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Demgegenüber sind die individuellen SAIDI-Werte der Niederspannung einem einheitlichen 

Referenzwert entgegen zu stellen. Dieser ergibt sich a,us dem mit der Letztverbraucheranzahl 

gewichteten Mittelwert der SAIDI-Werte zu 3,9786 min/a. 

Der Monetarisierungsfaktor (die Anreizrate) wird auf Grundlage der aktualisierten Datenbasis 

zu 0,25 €/min/Letztverbraucher/a bestimmt. 

Die hier gefundenen Ergebnisse sind mit den in der Vergangenheit ermittelten Qualitätselemen­

ten vergleichbar. 
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